
 

Bergsee Tauchen beim Tauch-Service Ullmann 
Erobere die traumhaften Seen in unserer Bergwelt 

 

* einfach * spielerisch * sicher  
 

Bergsee-Tauchen                                                              siehe aktuell Preisliste 

Es gibt viele anspruchsvolle Bergseen und meist haben diese Seen eine im Süßwasser sonst 
kaum anzutreffende weite Sicht. 
"Was gibt es dort unten wohl zu sehen?" 
Die Antwort gibt das SSI Specialty Bergseetauchen. 
Wenn man in einer Höhe von 300 bis 3000 Meter über dem Meeresspiegel taucht, macht man 
einen Höhentauchgang, also Altitude Diving. Die meisten Algorithmen wurden entworfen, um 
Tauchgänge bis zu 300 Meter zu planen. 
Während Deines Altitude Diving Programms wirst Du alles erfahren, was notwendig ist, um 
Tauchgänge in größerer Höhe zu planen und sicher durchzuführen. 
Inhalt des Kurses: 
 
Inhalte des Kurses: 
 

• Theorie Workshop 

• Planung, Organisation, Verfahren, Techniken, Probleme und Gefahren des Bergseetauchens 

• Spezielle Ausrüstungsgegenstände für Höhentauchgänge > 300m 

• Sicherheits- Stopps und Verfahren der Notfall-Dekompression bei Höhentauchgängen > 300m 

• Praxis mit Tauchgängen 
 

Im Preis enthalten: 
 

• SSI Online Training (Digitales Lehrmaterial) 

• Theorie durch den SSI Instruktor 

• Praktische Übungen im Rahmen des Kurses an Land und/oder im Wasser 

• 2 begleitete Tauchgänge  durch den Instruktor   ( zb.  im Erzgebirge auf  770 über nN ) 
• Versicherungsschutz während der Ausbildung 

• Zertifizierung bei SSI Europe 
• digitales Brevet  
• Teilnahme an der Dive Trophy   
 

Nicht im Kurspreis enthalten: 

• Plastik Brevet Karte, kann käuflich dazu erworben werden 
• Leih- und Zusatzausrüstung    

          

Das Mindestalter beträgt 15 Jahre  
 

Hast du Interesse? Dann ruf an oder schreib eine email und vereinbare einen Termin mit uns. 
 

Tel: 09681-3558 
 

email: Tauch-Service@t-online.de 
 

Tauch-Service Ullmann…… denn hier taucht’s mir ><((°> 
dein Profi in der Region seit 1993 

 92670 Windischeschenbach - Egerländer Str. 4 

 


